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RATSERKANNTNIS [ VON BUERGERMEISTER UND RAT ] VON ZUERICH [ IN SA¬

CHEN TOGGENBURGER LANDRECHTSSTREIT]

"Wir . . . thuon kundt öffentlich hienrit , demnach wir von dem Landtrath beeder
Religionen dess Landt Toggenburg ersuecht worden dem selbigen schrifftlich
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mitzutheillen , was etwan schrifftlich bey gewüsser behandlung dess Toggenbur
ger geschäfft , der Evangelischen fryen Religion halben versprochen worden, So
haben wir kein bedenkhen getragen denselben harinen Zu wilfaren , undt dahero
zu steür der Wahrheit , hiemit zu Attestiren nit ermanglen wolen , das by ange-
deüter handlung , . . . uns , Krafft bey=habender schrifften .der Evangelischen
Religion halber eine gantz freye unnd imgehinderte Übung diejenige Ehren Per-
sohnen , welche Namens Jhr fürstl . gn. [des Abtes von St . Gallen , Leodegar
Bürgisse r ] . . . , das geschafft behandlet haben, Vorgeschlagen , unnd
Anträgen worden; darauf wir aber gleichwohl beser zu sein erachtet , dass ne-
bent der Religion freyheiten , auch die Landtsfryheiten [=Landrecht ] Unäbge-
sönderet Jn billichen standt gerichtet . Dessen zu beührkundigung haben wir
der Statt Zürich Secretjnsigell hierauf truckhen Lassen . . . .

L. S.  "

1 ) Es steht hier in AH 74/73 , diese Ratserkanntnis sei am Montag , den 10.
Februar 1708 , erlassen worden . Der 10 . Februar 1708 war jedoch ein Samstag

2) Das Dokument trägt die Bezeichnung "N° : 3. ".
3 ) Dieses Wort unterstrichen.

Kopie , vermutlich für den Zuger Stadt - und Amtsrat Beat Jakob  II.
Zurlauben bestimmt . - AH 74 , 224
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